
Am 7. November 2007 hat der Gemein-
same Bundesausschuss Änderungen
der Festzuschussregeln beschlossen,
die von vielen zunächst wieder als 
Belastung wahrgenommen werden. Es
handelt sich bei den Veränderungen
aber durchweg um Klarstellungen und
Verbesserungen des Festzuschuss-Sys-
tems, die Praxen und Patienten Erleich-

terung und mehr Rechtssicherheit brin-
gen. So wurde der erste Satz der Fest-
zuschussrichtlinie A2 umformuliert, um
klarzustellen, dass ein Versicherter un-
abhängig davon, für welche Versorgung
er sich im Einzelfall konkret entschei-
det, auf der Basis des bei ihm vorliegen-
den Befundes immer den gleichen, an
der Regelversorgung orientierten Fest-
zuschuss erhält. Diese an und für 
sich selbstverständliche Grundlage des 
befundorientierten Festzuschuss-Sys-
tems war in der Vergangenheit von den
Krankenkassen immer mehr missachtet
und verdreht worden. In internen uns
vorliegenden Kassenrundschreiben
verstieg man sich zu der Aussage, dass
beim Vorliegen der Befunde 3.2 dieser
Festzuschuss nur dann gewährt werden
könne, wenn eine Teleskopkrone auch
tatsächlich angefertigt würde. Mit die-
ser Rechtsbeugung und dem daraus 
resultierenden zeitraubenden Verwirr-
spiel zwischen Kasse, KZV und Praxis ist
nun Schluss. In der Neuformulierung
der Befunde 3.2 und 4.6 findet sich zur

Bestärkung der Satz „... mit der Not-
wendigkeit einer dentalen Verankerung
wenn die Regelversorgung eine Kombi-
nationsversorgung vorsieht“, der die
alte, von den Kassen falsch interpre-
tierte Formulierung „ ...mit der Notwen-
digkeit einer dentalen Verankerung
durch eine Teleskopkrone“ ersetzt. Das
heißt noch einmal im Klartext, dass der

Begriff „Notwendigkeit“ sich auf die
Regelversorgung bezieht und der Pa-
tient seinen Anspruch auf den Festzu-
schuss nach 3.2 oder 4.6 nicht verliert,
wenn andere Kombinationselemente
als Teleskopkronen oder etwa eine Su-
prakonstruktion eingegliedert werden. 
Aber noch eine weitere erfreuliche Än-
derung ist für den Festzuschuss nach
3.2 zu vermelden: während es bisher Te-
leskopkronen als Regelversorgung nur
für Eckzähne gab, ist dies ab 1. Januar
2008 unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch für die ersten Prämolaren
möglich. Damit erweitert sich die In-
dikation, und Teleskop-Festzuschüsse
sind ab Januar 2008 auch in Fällen mög-
lich, für die es bislang nur den Festzu-
schuss 3.1 gab. Damit könnte man eine
Neuberechnung des Eigenanteils für 
die betroffenen Heil- und Kostenpläne
durchführen, die bislang aus Kosten-
gründen nicht zur Ausführung kamen. 
Eine weitere wichtige Neuerung betrifft
den Festzuschuss für Brückenversor-
gungen. Fehlten Zahn 7 und 8 in einem

Kiefer, so war die Regelversorgung jeder
weiteren Lücke in demselben Kiefer eine
Modellgussprothese. Auch diese Rege-
lung wird zum 1. Januar 2008 dahinge-
hend geändert, dass es bei fehlendem
Zahn 7 und 8 immer dann Brücken als
Regelversorgung gibt, wenn keine Ver-
sorgungsnotwendigkeit für den Zahn 7
besteht und nicht mehr als vier Zähne
im Kiefer fehlen, wobei natürlich ein
fehlender Zahn 7 mitzuzählen ist. In den
Fällen, in denen die neue Regelung
greift, kann insbesondere bei mehreren
fehlenden Zähnen der Brückenfestzu-
schuss ein Vielfaches des bisher ge-
währten Modellgussfestzuschusses be-
tragen und eine festsitzende Versor-
gung für den Patienten erheblich verbil-
ligen. 
Wer ab Januar 2008 Heil- und Kos-
tenpläne nach den neuen Regelungen
berechnen möchte, sei auf denn kos-
tenlosen Festzuschussrechner unter
www.synadoc.de verwiesen. Praxen,
die keinen Internetanschluss haben,
können unter 0700/67 33 43 33 eine
kostenlose Probeversion der Synadoc-
CD bestellen.
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Neue Regeln braucht das Land!
Zum 1. Januar 2008 ändern sich einige Festzuschussregeln und Befunde. Auch wenn dies zunächst als weitere
Verkomplizierung eines schon unverständlichen Systems wahrgenommen wird, bringen diese Änderungen 
neben verbesserter Rechtssicherheit auch Vorteile für den Patienten. Gabi Schäfer berichtet.
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